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Antrag der Redaktionskommission* vom 12. Juli 2012

4860 a
Gesetz
über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Disziplinarrecht)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die gleichlautenden Anträge des Regierungs-
rates vom 7. Dezember 2011 und der Kommission für Bildung und Kul-
tur vom 12. Juni 2012,

beschliesst:

I. Das Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge
vom 1. April 1962 wird wie folgt geändert:

Vor Zwischentitel «B. Aufsicht»

§ 3 a. 1 Das Disziplinarrecht und die Sicherheitsmassnahmen
gegenüber Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Jugendheimen
richten sich nach §§ 23–23 d und 35 b–35 d des Straf- und Justizvoll-
zugsgesetzes vom 19. Juni 2006 einschliesslich Ausführungsrecht zu
diesen Bestimmungen. 

2 Für Kinder gelten die Bestimmungen über die Jugendlichen.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.

Zürich, 12. Juli 2012

Im Namen der Redaktionskommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Hans-Ueli Vogt Heidi Baumann

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Hans-Ueli
Vogt, Zürich (Präsident); Brigitta Johner-Gähwiler, Urdorf; Rolf Steiner, Dieti-
kon; Sekretärin: Heidi Baumann.


